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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.2008

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Rohrer als

Vorsitzenden und die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Spenling, Dr. Hradil, Dr. Hopf und Dr. Kuras als weitere

Richter in der Rechtssache der klagenden Partei H***** GmbH, *****, vertreten durch Dr. Günther Quass,

Rechtsanwalt in Linz, gegen die beklagte Partei Oliver D*****, Schüler, *****, wegen 177,61 EUR sA, über den

„außerordentlichen" Revisionsrekurs der beklagten Partei gegen den Beschluss des Landesgerichts Steyr als

Rekursgericht vom 22. Jänner 2008, GZ 1 R 301/07v-56, womit der Beschluss des Bezirksgerichts Steyr vom 30. März

2007, GZ 13 C 107/06p-40, bestätigt wurde, sowie über den „außerordentlichen" Revisionsrekurs der beklagten Partei

gegen den Beschluss des Landesgerichts Steyr als Rekursgericht vom 22. Jänner 2008, GZ 1 R 302/07s-57, womit der

Beschluss des Bezirksgerichts Steyr vom 11. Juli 2007, GZ 13 C 107/06p-43, bestätigt wurde, in nichtöCentlicher Sitzung

den Beschluss

gefasst:

Spruch

Die „außerordentlichen" Revisionsrekurse der beklagten Partei werden zurückgewiesen.

Text

Begründung:

Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin vom Beklagten an Kapital 177,61 EUR sA sowie Inkassokosten von 91,14 EUR.

Nach Erhebung eines Einspruchs gegen den Zahlungsbefehl des Bezirksgerichts Steyr wurde für 5. 5. 2006 eine

vorbereitende Tagsatzung anberaumt. Ein Vertagungsantrag des Beklagten wurde abgewiesen. Da dieser zur

anberaumten Tagsatzung nicht erschien, wurde über Antrag der erschienenen Klägerin ein Versäumungsurteil

erlassen. Der Beklagte bekämpfte das Versäumungsurteil mit Nichtigkeitsberufung, die vom Rekursgericht mit

Beschluss vom 27. 2. 2007 verworfen wurde. Mit Beschluss vom 30. 3. 2007, ON 40, wies das Erstgericht einen Rekurs

des Beklagten vom 28. 3. 2007 gegen den Beschluss des Erstgerichts vom 6. 3. 2007, mit dem der

Wiedereinsetzungsantrag vom 17. 5. 2006 (verbessert am 14. 7. 2006) abgewiesen worden war, wegen Verspätung

zurück. Gleichzeitig wies das Erstgericht einen am 28. 3. 2007 eingebrachten und als „außerordentlichen

Revisionsrekurs" bezeichneten Rekurs des Beklagten gegen den im Berufungsverfahren ergangenen Beschluss, mit

welchem die Nichtigkeitsberufung des Beklagten verworfen worden war, als unzulässig zurück. Dagegen erhob der

Beklagte Rekurs. Diesem gab das Landesgericht Steyr mit Beschluss vom 22. 1. 2008, ON 56, nicht Folge.

Mit seinem Beschluss vom 11. 7. 2007, ON 43, wies das Erstgericht den am 12. 4. 2007 eingebrachten Antrag des

Beklagten (ON 41) auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Rekursfrist gegen den
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Beschluss des Bezirksgerichts Steyr vom 6. 3. 2007, mit dem der Wiedereinsetzungsantrag vom 17. 5. 2006 abgewiesen

worden war, ab. Dem dagegen erhobenen Rekurs des Beklagten gab das Rekursgericht mit Beschluss vom 22. 1. 2008,

ON 57, nicht Folge.

Rechtliche Beurteilung

Gegen beide Rekursentscheidungen richten sich jeweils „außerordentliche" Revisionsrekurse des Beklagten. Diese

sind, weil der Entscheidungsgegenstand 4.000 EUR nicht übersteigt, gemäß § 528 Abs 2 Z 1 ZPO absolut unzulässig; sie

sind daher zurückzuweisen. Von der Einleitung eines Verbesserungsverfahrens zur Nachholung der Anwaltsfertigung

für die außerordentlichen Revisionsrekurse war Abstand zu nehmen, weil die absolut unzulässigen Rechtsmittel auch

durch eine Anwaltsfertigung nicht zulässig werden könnten (RIS-Justiz RS0120029).Gegen beide Rekursentscheidungen

richten sich jeweils „außerordentliche" Revisionsrekurse des Beklagten. Diese sind, weil der Entscheidungsgegenstand

4.000 EUR nicht übersteigt, gemäß Paragraph 528, Absatz 2, ZiCer eins, ZPO absolut unzulässig; sie sind daher

zurückzuweisen. Von der Einleitung eines Verbesserungsverfahrens zur Nachholung der Anwaltsfertigung für die

außerordentlichen Revisionsrekurse war Abstand zu nehmen, weil die absolut unzulässigen Rechtsmittel auch durch

eine Anwaltsfertigung nicht zulässig werden könnten (RIS-Justiz RS0120029).

Anmerkung

E87334 9Ob20.08v

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2008:0090OB00020.08V.0410.000

Zuletzt aktualisiert am

10.07.2008

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/528
https://www.jusline.at/entscheidung/373670
https://www.jusline.at/entscheidung/373670
http://www.ogh.gv.at
file:///

	TE OGH 2008/4/10 9Ob20/08v (9Ob21/08s)
	JUSLINE Entscheidung


